
 
Die Verwaltung wird gebeten, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung 
den Bedarf nach der Einrichtung eines Eltern-Kind-Büros zu prüfen und bei vorliegendem Bedarf 
dem Ausschuss ein Konzept zur Raumplanung und Finanzierung vorzulegen. 
 


